




Liebe Mitbürgerinnen ünd Mitbürger,
über den eigenen Tod oder den eines Angehörigen denken zu müssen, se-
hen wir oft als großes Tabu. Es gehört Mut und Überwindung dazu, bereits 
zu Lebzeiten die eigene Beerdigung zu planen und damit den Hinterblie-
benen viele Entscheidungen abzunehmen.  

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen und Ihren Angehörigen helfen, die 
Angelegenheiten nach einem Todesfall zu regeln. Wir stellen Ihnen die Dil-
linger Friedhöfe vor, die ein Ort der Erinnerung sind. Friedhöfe sollen Orte 
sein, an denen Sie Momente der Ruhe finden und andächtig Ihrer Toten 
gedenken können. 

Wir wollen Ihnen in dieser Broschüre unsere Bestattungsformen aufzeigen, die sich dem Wandel der Zeit 
angepasst haben und neue Möglichkeiten einer würdevollen letzten Ruhestätte bieten. 

Für die ersten Schritte in einem Sterbefall geben wir Ihnen einige Tipps. Eine transparente Gebührenta-
belle soll Ihnen eine Übersicht über die Kosten einer Bestattung aufzeigen. 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Broschüre einige Hürden bei der Organisation nach einem Todesfall zu neh-
men und Entscheidungen zu erleichtern, damit Ihnen in dieser schwierigen Phase auch wertvolle Zeit zur 
Trauer bleibt.

Ihr

 
Franz-Josef Berg
Bürgermeister  
Stadt Dillingen/Saar 

.. ..
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Die Friedhofe in Dillingen / Saar
..

Friedhof St. Josef in Diefflen
Der Friedhof im Stadtteil Diefflen liegt über dem Ort auf dem Babelsberg und ist fußläufig mit der Kirche St. Josef 
verbunden. Er wurde 1905 angelegt. Die Einsegnungshalle in Diefflen wurde Mitte der 60er Jahre errichtet und 
verfügt über drei Aufbahrungsplätze. Im Einsegnungsraum finden etwa 50 Personen Platz. Rund 14.000 Quadrat-
meter misst die Gesamtfläche des Friedhofes. 

Waldfriedhof Pachtener Heide
Am nördlichen Stadtrand, auf der Pachtener Heide, wurde in den 80er Jahren ein parkähnlicher Friedhof angelegt. 
Die im Wald gelegene Anlage weist großzügige Bestattungsfelder unterschiedlichster Gestaltung auf. Auch moder-
ne Bestattungsformen, wie Baumgrabstätten, finden hier einen würdevollen Platz. Man betritt den Friedhof neben 
der Einsegnungshalle und wird dann entlang eines Teiches zu den Gräberfeldern geführt. Im hinteren Bereich 
wurde ein Ehrengräberfeld für Tote der beiden Weltkriege angelegt. Die Gesamtfläche misst 92.000 Quadratmeter, 
wobei nur maximal ein Zehntel der Fläche als Gräberfeld angelegt ist. 
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 Friedhof St. Johann in der Innenstadt
Der Friedhof St. Johann ist der älteste noch genutzte im Stadtgebiet. Er wurde 1872 hinter der Kirche St. Johann 
angelegt. Einige wenige Relikte aus dem 19. Jahrhundert blieben erhalten, so die Defrancegruft, in der Mitglieder 
der Familie Piette, Besitzer der ehemaligen Papiermühle, und der mit ihnen verwandten Familie Defrance bestattet 
wurden. Ein Hochkreuz von 1872 trägt den Namen Hillen-Kreuz, benannt nach Dechant Johann Peter Hillen, der 
von 1868 bis 1907 Pfarrer in Dillingen war. Er fand an diesem Ort seine letzte Ruhestätte. Interessant ist auch der 
Grabstein der Familie Audebert. Josef Peter Audebert (1848 – 1933) war ein bekannter Madagaskar-Forscher. 

Die Friedhofe in Dillingen / Saar
..

Friedhof St. Maximin in Pachten
Der Friedhof im Stadtteil Pachten lag ursprünglich neben der Kirche St. Maximin. Mit dem Wachsen der Bevölke-
rung wurde die Fläche zu klein und ein neuer Friedhof wurde 1922 am nördlichen Ortsrand angelegt. Die 1955 er-
baute Leichenhalle wurde 1967 erweitert. In der Halle stehen zwei Aufbahrungsplätze zur Verfügung, der Vorraum 
fasst etwa 50 Personen. Die Anlage umfasst eine Gesamtfläche von 12.000 Quadratmetern. 
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Die Friedhof- und Gebührensatzung erhalten sie über den QR-Code. 

Was im Sterbefall zu beachten ist
Ist der Tod eines Angehörigen in der Wohnung eingetreten, muss ein Arzt benachrichtigt werden, der 
dann die Todesbescheinigung ausstellt. Ist die Todesursache unklar, erfolgt eine amtliche Ermittlung. 
Danach muss ein Bestatter beauftragt werden. Er wird alles mit Ihnen besprechen und kann notwendige 
Formalitäten erledigen. Der Sterbefall ist spätestens am dritten Tag nach Eintritt des Todes beim zustän-
digen Standesamt anzuzeigen. Für die Stadt Dillingen und die Gemeinde Wallerfangen ist das Standes-
amt der Stadt Dillingen/Saar zuständig, Merziger Straße 51, Telefon 06831-709236 oder 06831-709237. 
Dort erhalten Sie auch Auskünfte über die verschiedenen Bestattungsformen sowie Gestaltungen von 
Grabmälern und Grabeinfassungen und über die anfallenden Kosten und Gebühren. 

Für die Beurkundung des Sterbefalles benötigen Sie folgende Urkunden: 
• Todesbescheinigung des Arztes
• Personalausweis des Anzeigenden
• Bei Verheirateten ein Auszug aus dem Familienbuch, bei Ledigen eine Geburtsurkunde 

Die Vorlage dieser Urkunden ist nicht erforderlich, wenn die entsprechenden Personenstandsbücher 
beim Standesamt Dillingen geführt werden. 
 
Art und Ort der Bestattung richten sich zunächst nach dem Willen des 
Verstorbenen. In der Regel vertraut er darauf, dass die Angehörigen seine 
Wünsche erfüllen. Rechtlich bindend sind jedoch getroffene Wünsche nur, 
wenn sie als formgerechter letzter Wille verfasst wurden. Fehlt eine Willens-
äußerung des Verstorbenen, entscheiden die Angehörigen. 
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 Bestattungsformen auf einen Blick

Korperbestattüngen (Sargbestattüngen) 
• Einzelbelegung im Reihengrab oder Rasenreihengrab (inkl. Grab-

pflege)
• Grabstätte für Mehrfachbelegung in einem einstelligen Familien-

grab mit einer Belegung von maximal zwei Särgen und mehreren 
Urnen (in Diefflen nur ein Sarg plus Urnen möglich)

• Zweistelliges Familiengrab mit einer Belegung von maximal vier 
Särgen und mehreren Urnen (in Diefflen nur mit zwei Särgen und 
mehreren Urnen möglich)

..

Aschebestattüngen (Urnenbestattüngen)  
 
Grabstatte für Einzelbelegüng als:
• Urnenreihengrab
• Urnenrasenreihengrab inkl. Grabplatte  

und Grabpflege
• Urnenreihen-Baumgrabstätte  

(zwei Einzelgräber pro Baumgrab)  
inkl. Grabpflege möglich auf dem  
Waldfriedhof, den Friedhöfen St. Josef Diefflen und St. Maximin 
Pachten, ab Frühjahr 2022 auf dem Friedhof St. Johann Dillingen

• Urnenwandgrab als Einzelgelass
• Anonymes Urnenrasenreihengrab  

inkl. Grabpflege, nur auf dem Waldfriedhof möglich 

Grabstatten für Mehrfachbelegüng als:
• Urnenfamiliengrab mit einer Belegung von maximal vier Urnen
• Urnenrasenfamiliengrab inkl. Grabplatte und Grabpflege  

mit einer Belegung von maximal vier Urnen
• Urnenfamilien-Baumgrabstätte inklusive Grabpflege  

mit einer Belegung von maximal zwei Urnen 
• Urnenwandgrab als Familiengelass mit einer Belegung von  

maximal 3 bis 4 Urnen

..

..

..
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 Bestattungsformen auf einen Blick
Die Stadt Dillingen hat bereits in den vergangenen Jahren auf die Veränderungen in der Bestattungskultur reagiert 
und neue Bestattungsformen aufgenommen. Damit soll der gewachsenen Vielfalt unterschiedlicher Wünsche der 
Gesellschaft Rechnung getragen werden, auch unter Berücksichtigung von Alternativen, die von alten Traditionen 
abweichen. Gemeinsam mit der vom Stadtrat eingerichteten Arbeitsgemeinschaft „Friedhöfe“ bespricht die Stadt-
verwaltung in regelmäßigen Abständen die Veränderungen und lotet neue Möglichkeiten aus. Vor etwa 20 Jahren 
war die Erdbestattung in einem Einzel- oder Familiengrab die dominante Bestattungsform.  

Mehr und mehr löste die Feuerbestattung in den vergangenen Jahren die traditionelle Erdbestattung ab, unter-
schiedliche Formen von Urnenbeisetzungen werden dabei berücksichtigt. Der Trend geht deutlich hin zu einfa-
chen, pflegeleichten Bestattungsformen. Dazu gehören anonyme Urnenrasengräber und Baumgrabstätten. Über 
die neuen Bestattungsformen beraten Sie gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standes- und Fried-
hofsamtes. 

Die Ruhezeit für eine Körperbestattung (Sargbestattung) und für die Bestattung von Aschen (Urnenbestattung) 
beträgt jeweils 20 Jahre. Beim Nutzungsrecht von Gräbern wird unterschieden zwischen Einzelgrabstätten und 
Familiengrabstätten. Bei Einzelgräbern besteht ein Nutzungsrecht von 20 Jahren, bei Familiengrabstätten von 30 
Jahren mit Anspruch auf Verlängerung. 

Urnenbaumgrabstätte mit Gedenktafel: Bei einer Baumbestattung 
wird die Asche in einer Urne in unmittelbarer Nähe zu Bäumen 
beigesetzt. Eine Bepflanzung oder dauerhafte Dekoration ist nicht 
vorgesehen, alles wird so natürlich wie möglich belassen. Eine 
Baumbestattung entspricht dem Wunsch von Menschen nach 
einer naturnahen und pflegeleichten Bestattungsform. Die Ruhe-
zeit beträgt 20 Jahre. 

Bei der Bestattungsform Urnenrasengrab wird nach erfolgter Bei-
setzung Rasen gesät. Die Grabstätte wird mit einer Grabplatte 
versehen. Eine Bepflanzung oder dauerhafte Dekoration ist nicht 
vorgesehen, alles wird so natürlich wie möglich belassen. Rasen-
gräber sind besonders pflegeleicht und eine gute Alternative, wenn 
Hinterbliebene die Grabpflege nicht übernehmen können. Die 
Ruhezeit beträgt 20 Jahre. 
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 Bestattungsformen auf einen Blick

Bei dem klassischen Urnengrab stehen verschiedene Varianten 
zur Verfügung: Familiengrabstätte mit einem Nutzungsrecht von 
30 Jahren oder Reihengrabstätte mit einem Nutzungsrecht von 20 
Jahren. Für beide Grabarten kann ein Grabstein gewählt werden. 
Die Größe der Gräber und die Maße der Grabsteine variieren. 

Die Urnengrabwand besteht meist aus einem Naturstein. Die Urne 
wird in eine Kammer gestellt, die anschließend mit einer festen 
Steinplatte verschlossen wird. Die Steinplatte wird mit den persön-
lichen Daten des Verstorbenen versehen. Ein Urnenwandgrab 
kann für eine Urne mit einem Nutzungsrecht von 20 Jahren ange-
legt werden oder als Familienurnenwandgrab mit einem Nutzungs-
recht von 30 Jahren. Eine Dekoration der Grabstätte oder das 
Abstellen von Blumen und Pflanzen ist nicht vorgesehen. 

Unter einer Erdbestattung versteht man die Beisetzung eines 
Verstorbenen in einem Sarg. Die Erdbestattung in einem Sarg ist 
eine traditionelle Bestattungsform, die in den vergangenen Jah-
ren mehr und mehr durch die Feuerbestattungen abgelöst wurde. 
Der Sarg wird in das Grab abgesenkt. Zu den Bestattungsformen 
zählen Reihengrabstätten mit einem Nutzungsrecht von 20 Jahren 
und Familiengrabstätten mit einem Nutzungsrecht von 30 Jahren. 

Anonyme Reihengrabbestattungen dienen zur namenlosen Beiset-
zung von Urnen. Den Angehörigen ist die genaue Bestattungsstel-
le nicht bekannt. Diese Bestattungsform wird auf dem Waldfriedhof 
in Dillingen angeboten. Das Nutzungsrecht beträgt 20 Jahre. 
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 Kosten auf einen Blick

• Für die Beisetzung einer zusätzlichen Urne in einer vorhandenen Familiengrabstätte wird eine Ge-
bühr von 300 Euro erhoben. 

• Für Familiengrabstätten besteht die Möglichkeit der Verlängerung des Nutzungsrechtes. Die Gebühr 
wird anteilig pro Jahr berechnet. 

Uberlassüng von Reihengrabstatten für die Daüer der Rühezeit
• Reihengrabstätten für Kinder bis zu 10 Jahre (Ruhezeit 20 Jahre) 600 Euro 
• Reihengrabstätten für Personen über 10 Jahre (Ruhezeit 20 Jahre) 898 Euro 
• Urnenreihengrabstätten (Ruhezeit 20 Jahre) 808 Euro 
• Urnenrasenreihengrab mit Grabplatte (Ruhezeit 20 Jahre) 908 Euro 
• Anonymes Urnenreihengrab (Ruhezeit 20 Jahre) 802 Euro 
• Urnenwandgrab für eine Urne (Ruhezeit 20 Jahre) 789 Euro 
• Urnenbaumgrabstätte mit Gedenktafel (Urnenerdrohrsystem komplett)  

für eine Urne (Ruhezeit 20 Jahre) 868 Euro 

..
....

..
Nützüngsrecht an einer Familiengrabstatte 
für die Daüer von 30 Jahren

• Einstellige Familiengrabstätten 961 Euro 
• Familiengrabstätten für zwei Grabstellen 1.242 Euro 
• Urnenfamiliengrabstätten 825 Euro 
• Urnenwandfamiliengrab 797 Euro 
• Urnenrasenfamiliengrab mit Grabplatte 925 Euro 
• Urnenbaumgrabstätte mit Gedenktafel (Ruhezeit 30 Jahre) 885 Euro 

..
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 Kosten auf einen Blick

Gebühren für das Herrichten von Grabern  
(Aüsheben ünd Wiederverfüllen)
Zu den Kosten für die Grabüberlassung / für das Nutzungsrecht sind jeweils die Gebühren für 
das Herrichten der Gräber hinzuzurechnen:

• Einfachgrab für Kinder unter 10 Jahre 186 Euro 
• Einfachgrab für Personen über 10 Jahre 373 Euro 
• Tiefgrab 466 Euro   
• Urnengrab als Erdgrab 62 Euro
• Urnenkammer 47 Euro 
• Urnenbaumgrabstätte 124 Euro  

Einsegnüngshallen
Für die Benutzung der Einsegnungshalle ist eine Gebühr von 121 Euro zu entrichten, für die Benutzung 
der Kühlzelle eine Gebühr von 530 Euro. 

Bei der Beisetzung von Kindern bis zu 10 Jahre wird auf die Erhebung einer Gebühr für die Nutzung der 
Kühlzelle verzichtet. 

.. .. ..

..
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 Kosten auf einen Blick

Grabpflege 
• Für das Einsäen und Unterhalten von Urnenrasenreihengräbern und Urnenbaumgrabstätten wird eine 

einmalige Gebühr von 400 Euro für die 20-jährige Pflege erhoben.  

• Für das Einsäen und Unterhalten von Urnenrasenfamiliengräbern und Urnenbaumdoppelgrabstätten 
wird eine einmalige Gebühr von 600 Euro für die 30-jährige Pflege erhoben.  

• Für die Pflege der Urnenwand wird je Kammer eine einmalige Gebühr von 200 Euro für die 20-jährige 
Pflege und eine Gebühr von 300 Euro für die 30-jährige Pflege erhoben. 

• Für das Einsäen und Unterhalten der anonymen Grabstätten auf dem Waldfriedhof wird eine einmali-
ge Gebühr von 224 Euro für die 20-jährige Pflege erhoben.  

• Für das Einsäen und Unterhalten von Rasenreihengrabstätten für Körperbestattungen wird eine ein-
malige Gebühr von 1.788 Euro für die 20-jährige Pflege erhoben.  
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